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Kundenkarten

Kundenkarten -
vorteilhaft für
Unternehmen und
KonsumentInnen?
Kaum eine Handelskette

verzichtet auf sie, aber

auch viele Einzelhändler

bieten sie an. Kundenkar-

ten beginnen bei simplen

Kärtchen, die die Inhabe-

rInnen als rabattberech-

tigt ausweisen, gehen

über Plastikkarten mit

Namen, Kundennum-

mer und Magnetstrei-

fen bis zur High-Tech-

Chipkarte mit Bankomat-

funktion, Guthabenver-

waltung, Onlineabbuchung

und Clubkartenfunktion.

Personenbezogene Kun-

denkarten machen aus

anonymen Konsument-

Innen personalisierte Kun-

dInnen. Diese Personalisie-

rung wird zur zielgerich-

teten Werbung verwen-

det,  aber auch um

Angebote und Konditio-

nen zu optimieren. Beliebt

sind Kombi-Angebote im

Supermarkt wie zum Bei-

spiel Bier und Chips im

Kombi-Paket, weil durch

Auswertung der Kunden-

karten-Einkäufe festge-

stellt wurde, dass diese

Produkte oft gemeinsam

gekauft wurden. Bei ei-

nem gemeinsamen Preis

wird es für Konsument-

Innen jedoch schwerer

einen Preisvergleich mit

anderen Geschäften an-

zustel len. Bei

Kundenkarten-

besitzer innen

lässt sich auch

gezielt die Re-

aktion auf Son-

derangebote feststellen.

Kaufen manche Konsu-

mentInnen immer diesel-

be Mineralwassermarke,
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sind sie also markentreu,

oder greifen sie immer

zum billigsten Sonderan-

gebot, sind sie also preis-

bewusst. Kundenkarten

steigern die Identifikation

mit einem Unternehmen

und führen zu einer Art

Clubgefühl. Dieses Gefühl

„dabei-zu-sein“ lässt sich

zur Absatzplanung nut-

zen.

Produkte, die exklusiv den

KarteninhaberInnen vor-

behalten sind, erhalten

zusätzliche Attraktivität.

Werden Sonderposten

und Sonderserien ange-

boten, reduzieren sich die

Vergleichsmöglichkeiten.

Die KonsumentInnen ver-

gleichen weniger, da sie

sich durch „ihren“ Club

rundum betreut fühlen.

Kundenkarten optimieren

die Marketingstrategien

der Unternehmen, nicht

zwangsläufig die Ein-

kaufsmöglichkeiten der

KonsumentInnen.

Marketingmaßnahmen

zur Verkaufs-

förderung sind

grundsätzlich zu-

lässig, proble-

matisch werden

sie dann, wenn

das Wissen über die Kun-

dInnen dazu führt Wahl-

freiheit und Vergleichs-

möglichkeiten einzu-

schränken. Auch muss

den einzelnen Kundenkar-

tenbesitzerInnen bewusst

sein, dass ihre indivi-

duellen Vorteile fi-

nanziert werden müssen,

was mittelfristig zu einer

Verteuerung des Gesamt-

angebots führt. Weiters

müssen die Kundenkar-

tenbesitzerInnen mit

mehr Werbung rechnen,

sei es per Post, per eMail

oder Telefon. Sobald Kun-

dInnen identifiziert sind,

können alle Einkäufe ih-

nen zugeordnet und aus-

gewertet werden.

Umfangreiche Datenaus-

wertungen (Data-Mining)

3

 Kundenkarten

IHRE
KAUFGEWOHNHEITEN

WERDEN
„AUSSPIONIERT“



erlauben es KundInnen

bestimmten sozialen

Schichten und Einkaufs-

verhalten zuzuordnen.

Marketingstrategen spre-

chen vom „Early-Adopter“

(Menschen, die immer das

Neueste kaufen), von

„konservativ-wertbe-

wussten“ KundInnen oder

von „Schnäppchenjäge-

rInnen“)

Man sollte nur dort

seine Identität offen

legen, wo man bei frü-

heren Einkäufen gute Er-

fahrungen gemacht hat,

von Qualität und Preis

überzeugt ist. Weiters

sollte das Unternehmen

überzeugenden Daten-

schutz anbieten.

Geringfügige Preisnach-

lässe und Zugang zu ex-

klusiven Sonderaktionen

allein rechtfertigen keine

Kundenkarte.

Woran erkennt
man seriöse
Kundenbindungs-
programme und
Kundenkarten?
◆ Wenige Daten

werden verwendet
Seriöse Kunden-

bindungsprog-

ramme kommen

mit einem Mini-

mum an persönlichen

Daten aus (nur Namen

und Adresse), im Ideal-

fall verzichten sie auf

Personalisierung und

die Karte wird nur

durch eine Seriennum-

mer identifiziert.

Vorsicht
ist geboten, wenn Anga-

ben über Einkommen,

Familienstand, Hobbys,

Lebenspartner, Kinder,

Beruf, Ausbildung und so

weiter verlangt werden.

In diesem Fall besteht die

Gefahr, dass diese Daten

weiterverkauft oder zu

anderen Zwecken ver-

wendet werden.

Derartige Fragen sollten

nicht beantwortet wer-

Kundenkarten
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den: Besteht eine Ver-

pflichtung dazu - Hände

weg von derartigen Kar-

ten!

◆ Geheimhaltung
Die einzelnen Konsu-

mentInnen werden bei

Beantragung der Kun-

denkarte klar und un-

missverständlich infor-

miert, dass ihre Daten

nur intern verwendet

und nicht weitergege-

ben werden, auch

nicht an angeschlosse-

ne Konzernunterneh-

men.

◆ Verwertungs-
beschränkung
Das Unternehmen legt

in einer Datenschutz-

erklärung (oft als

„Privacy Policy“ be-

zeichnet) offen, wie es

die Kundendaten ver-

wertet, welche Aus-

wertungen es durch-

führt. Optimal wäre

das Bestehen einer ex-

ternen Kontrollstelle,

die die Einhaltung die-

ser Datenschutzer-

klärung überprüft.

◆ Werbebeschränkung
Die Kundenkarte kann

unabhängig von der

Zustimmung zum Er-

halt von Werbung be-

stellt werden. Werbung,

sei es per Post, eMail

oder Telefon, kann op-

tional akzeptiert wer-

den. Problematisch sind

Kundenbindungspro-

gramme, bei denen

man zwangsläufig Wer-

bung akzeptieren muss.

◆ konkrete Leistungen
Mit der Kundenkarte

hat man Anspruch auf

konkrete Leistun-

gen, die auch tat-

sächl iche Vortei le

bringen, etwa Rabatte,

und nicht bloß allge-

meine Versprechen mit

Gewinnspielcharakter

wie „die Chance auf ei-

nen Gratis-Einkauf“.

◆ keine Bindungs-
verpflichtung
Die Kundenkarte hat

keine Bindungsver-

pflichtungen, sie ist ko-

stenlos und nicht an

bestimmte Mindest-

umsätze gebunden.
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Wann sollte man
jedenfalls die Fin-
ger von einer Kun-
denkarte lassen?
◆ Wenn Daten verlangt

werden, die leicht miss-

braucht werden kön-

nen (Stichwort: Identi-

tätsdiebstahl), etwa

Kontonummer, Sozial-

versicherungsnummer,

Daten über den Arbeit-

geber oder von Famili-

enangehörigen.

◆ Wenn aus den Ge-

schäftsbedingungen

nicht erkennbar ist, an

wen Daten weiterge-

geben werden und was

mit den Daten ge-

schieht. Da-

mit ist dem

Datenhandel

Tür und Tor

geöffnet.

Dies könnte dazu

führen, dass Ver-

sicherungsunter-

nehmen, die die

Kundendaten eines

Sportgeschäfts kau-

fen, Einblick in die Frei-

zeitaktivitäten erhalten

und daraus ein höheres

Versicherungsrisiko ab-

leiten.

◆ Wenn nicht klar erkenn-

bar ist, mit wem eine

Kundenkartenverein-

barung abgeschlossen

wurde und wo die Kun-

denkarte gilt (bedeut-

sam bei Franchiseket-

ten, die zwar unter einer

gemeinsamen Marke

agieren, rechtlich gese-

hen selbständig sind).

Es kann passieren,

dass eine Kundenkarte

nur beschränkt gültig

ist.

◆ Wenn Vergünstigun-

gen versprochen wer-

den, die Gewinnspiel-

charakter haben oder

realistischerweise nicht

erreicht werden.

◆ Wenn die Kundenkarte

mehr kostet als die

durchschnittlichen Ein-
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käufe beim Unterneh-

men. Vorsicht ist auch

bei der Verwendung

von Mehrwertnum-

mern als Kontaktmög-

lichkeit („Preistelefon“,

„Aktionstelefon“, …) ge-

boten, was zu uner-

wünschten Zusatzko-

sten führen kann.

◆ Wenn über-

triebene Ra-

batte gewährt

werden („alles

um 50% billi-

ger“). Ein Ra-

batt muss erst durch

einen Preisaufschlag

verdient werden. Sehr

hohe Rabatte sind ein

Hinweis auf überteuer-

te Waren oder Laden-

hüter.

Alternativen zur
persönlichen Kun-
denkarte
Die ideale Kundenkarte

wird anonym ausgestellt,

was immer seltener der

Fall ist. Mit Vorlage der

Karte wird die vereinbarte

Leistung gewährt. In vie-

len Fällen wird es nicht

notwendig sein, seinen

tatsächlichen Namen be-

kannt zu geben. Dies wird

insbesondere bei Barge-

schäften der Fall sein, wie

dies in Supermärkten,

Drogerieketten und Bau-

märkten meist der Fall ist.

In diesen Fällen ist es sinn-

voll einen Phantasien-

amen (Rufnamen, Künst-

lernamen) zu verwen-

den. Damit wird ver-

hindert, dass die Daten

mit anderen persönlichen

Daten etwa im Zuge einer

Datenweitergabe ver-

knüpft und verwertet

werden.

Die Verwendung eines

Phantasienamens ist er-

laubt, wenn keine Täu-

schung des Unterneh-

mens zu dessen Nachteil

erfolgt.

Stand Februar 2007
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Konsumentenberatungsstellen

◆ Verein für Konsumenteninformation,
Mariahilfer Straße 81, 1061 Wien
Tel.: 01/588 77 0
www.konsument.at
www.verbraucherrecht.at

◆ Arbeiterkammer Wien
Prinz Eugen Straße 20-22, 1040 Wien
Tel.: 01/501 65 0
und Arbeiterkammern in den anderen
Bundesländern
www.arbeiterkammer.at

◆ ARGE DATEN
Österreichische Gesellschaft für Datenschutz
Redtenbachergasse 20, 1160 Wien
e-Mail Kontakt:
webmaster@argedaten.at

◆ Zusätzliche Informationen finden
 Sie auf der Homepage der Sektion

Konsumentenschutz im Bundesministerium
für Soziales und Konsumentenschutz.
www.bmsk.gv.at
Folderbestellung:
Tel. 0800/202 074
broschuerenservice.bmsk.gv.at

◆ Österreichische Gesetze- und
Entscheidungssammlungen
www.ris.bka.gv.at
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